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1>, Den nnnmehr noch zur Verfügung vorhandenenUcberschüsscn
von (inel. der nach dem heutigen Beschlusse nicht abgestrichenen 120 000 Mark
für die Landes-Direttor-Wohnung) ............. 261528 M. 27 Pf.
wirb beschlossen,aus dem Bestände bei der Laudarmen-Verwaltungpro 1878
die Summe von ................... 38471 „ 73 „

zuzulegen nnd um die hieraus sich ergebende Summe vou ...... 300 000 M, — Pf.
die Provinzial-Umlagepro 1880 zu vermindern.

c Der Etat der Centralkassen-Verwaltuugund der Hauptetat der provinzialständischen
Verwaltung pro 1879 und 1880 werden mit dein Vorbehalte genehmigt,daß dieselben nach den
erfolgten Festsetzungen calculatorischrichtig gestellt werden, und wird der «audtags-Marschall die
Etats nach den beschlossenenVeränderungenfeststellen und vollziehen.

Die Etats sollen mit dem 1. Januar 1879 in Wirksamkeit treten und bis zum 31. De¬
cember 1880 event bis znm nächsten Zusammentritte des Provinzial-Landtags in Kraft bleiben.

Die Tagesordnung ist erledigt.
Der Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf Moutag den

5. Mai, Vormittags 10 Uhr an.
(Ende der Sitzung 5 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Elfte Sitzung.
Derhaudeltin der Aula der Uealschulc »l Düsseldorfam 5. Mai 187l>.

(Anlage IV. Seite 271—295.)

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorige» Sitzuug wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer in der heutigen Sitzung fungirt der Abgeordnete Freiherr Eugen

von ^'oö. Die einzelnenPunkte der Tagesordnung werden wie folgt erledigt:
1. Die in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths (»nd Nr. 59 der Drucksachen) ^,.

betreffend die Herbeiführung eines zehuteu Nachtrags zu dem revidirten Regle-" ^^^
ment für die Rheinische Provinzial-Feuer-Socielät vom 1. September 1852
enthalteneuAnträge werden einstimmigangenommen mit dem vom IV. Ausschüssezusätzlich gemachten
Vorschlage,dem Seitens des Proviuzial-Vcrwaltungsraths beantragten „zehnten Nachtrage" uud
zwar im unmittelbarenAnschluß an den zweiten Paragraphen dieses Nachtrages folgendeBestimmung
beizufügen und auch für diese zusätzlicheBestimmung die Allerhöchste Genehmigungzu erbitten:

„Desgleichenwird die Direktionermächtigt, mit Corporationcn,Vereinen nnd Verbänden,
welche sich innerhalb der Provinz zum Zwecke gemeinsamer Versicherung bilden, Anschluß-
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resp. Nückversicheruugs - Verträge zu schließen. Diese Verträge und die denselben zu
Grunde zu legendenbesonderen Bedingungen bedürfen ebenfalls der Genehmigungdes
Provinzial-Verwaltungsraths."

Die Versammlung ist damit einverstanden, daß die in Ausführung dieses Beschlussesau
Seine Majestät zu richtendeAdresse vom Landtags-Marschall und den in Düsseldorf wohnhaften
Mitgliedern des Landtags Namens desselben vollzogen werde.

^. ^ - 2. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 77 der Drucksachen, welchen der
MH5^.- V Ausschußzu dem seinigengemacht hatte:

„Der Landtag wolle genehmigen:
daß die Durchfahrt der Bingen ° Trarbacher Provinzial-, ehemaligenStaatsstraße im
Orte Strombcrg, genannt „Thalstraße" verlegt und durch den mit „Römerstraße" ge<
nannten Straßentractns geführt werde und zwar unter der Bedingung, daß der ent¬
sprechende Theil der Römcrstraße nebst dem in dieselbe führenden Verbindungswege
an die Provinz abgetreten und die hierdurch für die Provinz entbehrlich werdende
Thalstraße von der Stadt Stromberg als Communalstraßeübernommenwerde,"

wird zum Beschluß erhoben.
.^ 3. Die vom V. Alisschusse befürworteten Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths in

Knh°"5 ^ ^ Nr. 85 der Drucksachen, den Neuban einerStraße von Müsch na ch Schuld betreffend:
„Der Landtag wolle

1, sich damit einverstandenerklären, die in Rede stehende Straße nach dem vorliegenden,
den gemachten Ausführungen gemäß noch näher festzustellendenProjekte .'aus Provinzial-
fonds zu bauen unter der Bedingung, daß die betreffenden Gemeindensich verpflichten,
den zur Straße incl. Schutzstreifenund zu den Ahrbettregulirungenerforderlichen Grnnd
und Boden frei und unentgeltlichzur Verfügung zu stellen und die Garantie für alle
aus dem Straßenbau resultirendenVerpflichtungenzu übernehmen,

2. genehmigen, daß zum Ausbau der Straße aus den Ersparnissen des Jahres 1878 eine
erste Rate von 140 000 Mark für die laufende Etatsperiode entnommenwerde,"

werden in allen Theilen angenommen.
^. 44. , 4. Bezüglich der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths »ud Nr. 79 der Drucksachen,

Anh^V—- betreffenddie Anlage neuer Straßenverbindungen von Adenau über Kempenich nach
Oberzifsen resp, der Brohlstraße und von Mayen nach Kempenich und Hanne¬
bach, wirb nach deu Vorschlägen des V. Ausschusses unter Modificirungdes Antrags des Provinzial-
Verwaltungsraths a<I 1 der Vorlage beschlossen:

„1. von der Uebernahme des Ausbaues des in Rede stehenden Straßennetzes durch den
Provinzial-Verband abzusehen;

2. den Verwaltnugsrath zu ermächtigen,für die Strecken von Mayen oder von Nieder-
mendig nach Sleiubergerhof und Oberzifsen unter Zusicherung der Uebernahme nach
erfolgten, vorschriftsmäßigenAusbau angemessene Prämien nöthigenfalls bis zum Maxi-
malbctrage von 4 Mark pro laufenden Meter zu bewilligen;

3. zum Ausbau des projcltirten Communalweges von Hannebach über Wollfcheidtnach
Nieder-Dürrcnbach, so wie auch für die Strecke Kempenich - Sleiubergerhof, sofern sie
als Ccmmunalwegausgebaut wird, aus dem Fonds zur Unterstützungdes Communal-
Wegebaues angemessene Beihülfen zu gewähren."

(Der Vice-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
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5. Die Gelb- und NaturalRechnungen der Irren-Heilanstalt zu Viegburg
für das Jahr 1876 werden dechargirt.

6. Desgleichen die Unterhaltungsrechnung der Irrenanstalt zu Grafen¬
berg pro 1876.

7. Desgleichendie Spezial-Rccknungen pro 1874 und 1877 über den Neubau
der Taubstummcnschulen zu Brühl und Kempeu,

8. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate «nd Nr. 82 der ^^
Drucksachen. ^^3>^

„Der Landtag wolle genehmigen, daß der Stadt Cöln die Verwaltung und
Unterhaltung der innerhalb ihres Gemeindebereiches gelegenen Pro-
vinzialstraßen unter den nachstehenden Bedingungen übertragen werde:

1. Die Stadt Cöln erhält für die Verwaltung und Unterhaltung der bezeichneten Pro-
vinzialstraßen die auf Grund der getroffenenVereinbarungen berechnete Iahresrente
von 5 800 Mark.

2. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat auch für die Folge iu jedem einzelnen Falle
darüber zu entscheiden, ob aus Villigteitsgründen die Hälfte der Kosten zur Erbreiterung
der Fahrbahn der Hochstraßeauf 20 Fuß, wie dies bisher geschehen, au« dem Straßen
unterhaltungsfonds bestritten werden sollen.

3. Die provinzialstäudische Verwaltung übernimmt die Verpflichtung,der Stadt Lötn auf
ihren Antrag die Verwaltung und Unterhaltung anch derjenigen Provinzialstraßenstrecken,
welche bei einer Stadterweiterung in das Weichbildfallen, zu übertragen und dafür
eiue nach den vereinbarten Grundsätzenzu berechnende Iahresrente zu zahlen,"

wirb genehmigtmit der vom V. Ausschusse beantragten Resolution zu der Bedingung »ä 2:
„daß eine Verpflichtungzur Erbreiterung der Straßen Seitens der Provinz in keinerlei
Weise vorliege."

Ferner wird beschlossen:
„den Proviuzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,auch anderen Städten die Verwaltung
und Unterhaltung der in ihrem Gemeindebereiche gelegenen Provinzialstraßen gegen eine
entsprechende Iahresrente zu übertragen."

0. Es wirb nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate sud
Nr. 78 der Drucksachen beschlossen: -^^"g

„zu genehmigen, daß der Straßenbau von Eicherscheid nach Schuld nach
dem vorliegendenrevidirten Projette aus dem etatsmäßigenChaussce-Neubaufonb« aus»
geführt werde, nachdem der hierzu erforderlicheGrund und Boden Seitens der be¬
treffendenGemeindenzur Verfügung gestellt ist, und zugleich zu gestatten,daß von der
Ermäßigung der vom Provinzialstraßen- Regulativ differirendenSteigungen, insoweit
solche nicht bei der Ansführung felbst ohne erhebliche Mehrtosten etwa zu erreichen
sein möchte, Abstand genommenwerde,"

10. Die Petition des ehemaligen Bureaugehülfen bei der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät, A. Friedrich zu Ehrenbreitstein, um Genehmigung
einer Unterstützungwirb abgelehnt.

11. Von den Seitens des Königlichen Landtags - Commissars mitgetheiltenRechnungen
über die Verwendung der vom 25. Landtage bewilligten Iahres-Beihülfen für die
Archive zu Düsseldorf und Coblenz wird Kenntniß genommen.
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12. Es wird beschlossen,der Petition der Gemeinde Altendorf um Aufnahme in
den Stand der Städte keine Folge zu geben.

13. Zu der Petition der Gemeinde Vrühl um Aufnahme in den Stand der
Städte wird nach dem Antrage des Ausschusses beschlossen:

„in einer Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König die Aufnahmeder Gemeinde
Brühl in den ständischen Verband der Städte zu beantragen."

Die Adresse soll Namens des Landtags vom Landtags - Marschall und den in Düsseldorf
wohnendenMitgliedern des Landtags vollzogenwerden.

14. Es wird nach dem Antrage des V. Ausschusses beschlossen,die auf den Straßenbau
von Neustadt nach Roßbacb bezügliche Petition der Bürgermeisterei Neustadt zur Prüfung und
demnächstigcn Bescheidung dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu überweisen.

15. In Betreff der Petition des Direktors der Provinzial-Hebammenanstalt
zu Cöln, I)r. Birnbaum, auf Erweiterung der Anstaltsräume wird Uebergangzur Tages¬
ordnung beschlossen,

16. Es wird dem Antrage des V. Ausschussesgemäß beschlossen, den Antrag der
Stadt Trarbach um Bewilligung eines Zuschusses Seitens der Provinz zu einem
Brückenbau über die Mosel an den Provinziell-Verwaltungsrath zur weitereu Instruktion und
eventuellenErledigung zu überweisen.

Die Tagesordnung ist hiermit erledigt. Außerhalb der Tagesordnung wirb uoch Folgendes
verhandelt:

Der Marschall macht Mittheilung über die von ihm beabsichtigte Herstellung und Aus¬
stattung der an Ihre Majestäten beschlossenen Glückwunsch-Adresse zu der Feier der
goldenen Hochzeit und erklärt sich die Versammlung mit den bezüglichen Vorschlägen einver¬
standen. Zugleich wird der Marschall ermächtigt, die Kosten für Herstellung der Adresse, die
Diäten uud Reisekosten der zur Ueberreichuugder Adresse nach Berlin zu entsendenden Deputation,
sowie etwaige weitere Kosten auf Landtagskosten anzuwcifen.

Als Mitglieder der Deputation zur persönlichen Aeglückwünschung Ihrer Majestäten und
Überreichung der Adresse werden von den Vertretern der einzelnenStände vorgeschlagen und per
Acclamation gewählt:

Seine Durchlaucht Fürst zu Salm-Dyt,
AbgeordneterFreiherr Eugen von Loö,

„ Ientges,
„ Strunck.

Auf den Vorschlag des Marschalls ist die Versammlung damit einverstanden,daß die vier
ältesten Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths,die Abgeordneten:Freiherr von Solemach cr^
Antweiler, Bremig, Horst und Ianfen der Deputation beitrcteu uud daß auch der Landes¬
direktor zugezogen werde.

Die Führung der Deputation wird der Vice-Marschallübernehmen.
Der Entwurf der Adresse wird verlesen und genehmigt.
Von dem I. Ausschüsse waren für das Bureau- und Dienst-Personaldes Landtags folgende

Gratifikationen in Vorschlaggebracht:
Sekretair Maurer . 500 Mark,

Rheinert . 200 „
Diätar Artz . . .100 „
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